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Jahresabschlliisse 2010 der LVR-KIliniken, der LVR-
Krankenhauszentralwascherei, des LVR-Servicebetrie-
bes Viersen, der LVR-HPH-Netze der LVR-Jugendhilfe

Rheinland sowie der LVR-InfoKom Bek. des Land-
schaftsverbandes Rheinland - v. 15.12.2011

Jahresabschliisse 2010
der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwascherei,
des LVR-Servicebetriebes Viersen, der LVR-HPH-Netze
der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie
der LVR-InfoKom

Bek. des Landschaftsverbandes Rheinland —
v. 15.12.2011

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in lhrer Sitzung am 12.10.2011 die Jahresabschliisse
2010 der LVR-Kliniken, des LVR-Servicebetriebes Viersen und der LVR-Krankenhauszentralwa-
scherei, die Jahresabschliisse 2010 der LVR-HPH-Netze, den Jahresabschluss 2010 der LVR-
Jugendhilfe Rheinland sowie den Jahresabschluss 2010 von LVR-InfoKom festgestellt und Uber
die Verwendung des Gewinns oder die Behandlung des Verlustes wie folgt beschlossen:
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1
Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwascherei
und des LVR-Servicebetriebes Viersen

1.1
LVR-KIinik Bedburg-Hau

Aus dem Jahresiberschuss in Héhe von € 960.907,23, zuzuglich des Gewinnvortrages in Héhe
von € 580.638,37 und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Ricklage in Héhe von

€ 191.957,63 ergibt sich ein Betrag in Hohe von € 1.733.503,23. Davon wird ein Betrag in Hohe
von € 924.000,00 in die Betriebsmittelrticklage eingestellt. Des Weiteren erfolgen Zufihrungen
in die zweckgebundene Ricklage zur Durchfiihrung von Instandhaltungsleistungen in Hohe von
€ 405.000,00. Der verbleibende Bilanzgewinn in Hohe von € 404.503,23 wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

1.2
LVR-Klinik Bonn

Der Jahrestberschuss zum 31.12.2010 in H6he von € 344.947,01 und die Entnahme aus der
zweckgebundenen Rucklage in Hohe von € 116.636,08 werden in Hohe von € 201.000,00 der
Betriebsmittelrticklage zugefuhrt. In Hohe von € 260.583,09 erfolgt eine Zufuhrung zur zweck-
gebundenen Riicklage zur Finanzierung der Kosten fir die Brandschutz- und AsbestmaBnahmen
sowie die UmbaumaBnahmen im Fachbereich Kinder- und Jugendpsychiatrie.

1.3
LVR-Klinik Duren

Aus dem Jahresiberschuss zum 31.12.2010 in Héhe von € 2.321.137,48, zuzlglich des Gewinn-
vortrages in Hohe von € 10.640,65 und der Entnahme aus der zweckgebundenen Ricklage in
Hohe von € 114.680,94 wird ein Betrag in Hohe von € 150.000,00 der Betriebsmittelzulage zuge-
fuhrt. In H6he von € 100.000,00 erfolgt eine Zufiihrung zur zweckgebundenen Ricklage zur fi-
nanziellen Absicherung der Weiterentwicklung und Umstrukturierung des sozialen Rehabilitati-
onsbereiches. Des Weiteren erfolgen Zufuhrungen in die zweckgebundene Ricklage zur Durch-
flihrung von Instandhaltungsleistungen in Hohe von € 1.330.000,00 in Hohe von € 750.000,00
zur Finanzierung von MaBnahmen It. dem genehmigten Gesamtinvestitionsplan der LVR-Kliniken.
Der verbleibende Bilanzgewinn in Héhe von € 116.459,07 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.4
LVR-Klinikum Dusseldorf

Der Jahresiliberschuss zum 31.12.2010 in Hohe von € 1.472.743,96 zuziglich der Enthahme aus
zweckgebundener Riicklage in Héhe von € 75.084,00 wird in Hohe von € 812.827,96 in eine
zweckgebundene Gewinnricklage zur Durchfiihrung von Instandhaltungen sowie in Héhe von
€ 735.000,00 in eine zweckgebunden Gewinnrlcklage zur Finanzierung von MaBnahmen zur
Umsetzung des Gesamtinvestitionsplanes eingestelit.

1.5
LVR-Klinik Langenfeld
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Aus dem Jahresiberschuss zum 31.12.2010 in Héhe von € 1.731.342,05 zuzlglich des Gewinn-
vortrages in Hohe von € 449.165,40 wird ein Betrag in Hohe von € 565.158,00 der Betriebsmit-
telricklage zugefuhrt. In Hohe von € 1.160.000,00 erfolgt eine Zufiihrung zur zweckgebundenen
Ricklage zur finanziellen Absicherung der Weiterentwicklung und Umstrukturierung der LVR-KIi-
nik Langenfeld gem. Zielplanung. Der Bilanzgewinn in Hohe von € 455.349,45 wird auf neue
Rechnung vorgetragen.

1.6
LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresiberschuss zum 31.12.2010 in Hohe von € 2.054.372,61 wird ein Verlustvortrag
in Hohe von € 1.528.343,82 abgedeckt. Des Weiteren erfolgt eine Einstellung in die zweckge-
bundene Ricklage in Hohe von € 526.028,79. Davon werden ein Betrag in Hohe von

€ 226.02879 der Betriebsmittelrlicklage sowie ein Betrag in Hohe von € 300.000,00 der zweck-
gebundenen Ricklage zur Durchfihrung von Instandhaltungsleistungen zugefiihrt

1.7
LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresuberschuss zum 31.12.2010 in H6he von € 266.829,68 zuzlglich des Gewinn-
vortrages in H6he von € 203.098 wird ein Betrag in Hohe von € 250.000,00 der Betriebsmittel-
ricklage zugefihrt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Hohe von € 219.928,14 wird auf neue
Rechnung vorgetragen.

1.8
LVR-KIinik K&In

Aus dem Jahresuberschuss zum 31.12.2010 in Hohe von € 630.202,40 zuzlglich des Gewinn-
vortrages in Hohe von € 354.094,44 sowie der Entnahme aus zweckgebundenen Rlcklagen in
Hohe von € 80.338,96 wird ein Gesamtbetrag in Hohe von € 1.064.635,80 in die zweckgebun-
dene Riicklage, davon € 536.154,53 fiir die Betriebsmittelrlicklage und € 528.481,27 fir die
Durchfiihrung von Instandhaltungsleistungen, eingestellt.

1.9
LVR-KIlinik Ménchengladbach

Aus dem Jahrestuberschuss zum 31.12.2010 in Hohe von € 705.169,00 wird ein Betrag in Héhe
von € 115.694,65 der Betriebsmittelrlicklage, ein Betrag in H6he von € 437.265,09 zur Finanzie-
rung von MaBnahmen It. dem genehmigten Gesamtinvestitionsplan der LVR-Kliniken sowie ein
Betrag von € 152.209,26 fur Eigenmittel fir den schlussabgerechneten Bettenneubau Haus A in
die zweckgebundene Ricklage zugefihrt.

1.10
LVR-KIlinik fur Orthopadie Viersen

Aus dem Jahresiberschuss zum 31.12.2010 in Hohe von € 42.272,14 zuziglich der Entnahme
aus der zweckgebundenen Ricklage in Hohe von € 79.149,21 erfolgt eine Einstellung in die Be-
triebsmittelrticklage in Héhe von € 80.500,00. Der verbleibende Verlustvortrag abzulglich des
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Verlustausgleichs des Tragers aus Vorjahren in Hohe von € 973.767,52, wird als Bilanzverlust in
Hohe von € 2.809.373,66 auf neue Rechnung vorgetragen.

1.1
LVR-Krankenhauszentralwascherei

Aus dem Jahrestberschuss zum 31.12.2010 in Hohe von € 8.998,96 zuzuglich des Gewinnvor-
trages in Hohe von € 182.053,94 wird ein Betrag in Hohe von € 150.000,00 in die zweckgebun-
dene Ricklage fur die Ausstattung der LVR-Kliniken mit neuer Wasche zugefiihrt. Der verblei-
bende Bilanzgewinn in Hoéhe von € 41.052,90 wird auf neue Rechnung vorgetragen

1.12
LVR-Servicebetrieb Viersen

Der LVR-Servicebetrieb Viersen hat zum 31.12.2010 seine Tatigkeit eingestellt. Sdmtliche Vermo-
genswerte (Aktiva und Passiva, einschlieBlich Jahresiiberschuss in Héhe von € 3.209,62) sind
gemaB Beschlusslage an die LVR-KIinik Viersen zum 1.01.2011 Gbertragen worden.

2
Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-HPH-Netze

2.1
LVR-HPH-Netz Niederrhein

Aus dem Jahresiiberschuss zum 31.12.2010 in Hohe von € 1.371.051,64, zuziiglich des Ge-
winnvortrages in Hohe von € 51.998,89, wird ein Betrag in Hohe von € 1.400.000,00 zur Do-
tierung der Investitionsriicklage in die Gewinnriicklagen eingestellt. Aus den vorhandenen
Gewinnriicklagen wird ein Betrag von € 34.585,80 entsprechend den Abgangen und Ab-
schreibungen auf das aus Gewinnriicklagen finanzierte Anlagevermégen entnommen. Der
verbleibende Bilanzgewinn in Hohe von € 57.636,33 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2
LVR-HPH-Netz Ost

Aus dem Jahresiiberschuss zum 31.12.2010 in Hohe von € 272.952,79, zuziiglich des Ge-
winnvortrages in Hohe von € 182.714,73, wird ein Betrag in Hohe von € 345.000,00 zur Dotie-
rung der Betriebsmittelriicklage in die Gewinnriicklagen eingestelit. Der verbleibende Bilanz-
gewinn in Hohe von € 110.667,52 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.3
LVR-HPH-Netz West

Aus dem Jahresiiberschuss zum 31.12.2010 in Hohe von € 714.362,12, zuziiglich des Gewinn-
vortrages in Hohe von € 140.750,47, wird ein Betrag in H6he von € 2.639,74 zur Anpassung
der Versorgungsriicklage (EFOG) an das entsprechende Deckungskapital enthommen. Zur
Dotierung der Betriebsmittelriicklage wird ein Betrag in Hohe von € 810.000,00 in die Ge-
winnriicklagen eingestelit. Der verbleibende Bilanzgewinn in Hohe von € 42.472,85 wird auf
neue Rechnung vorgetragen.
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3
Verwendung des Bilanzergebnisses der LVR-Jugendhilfe Rheinland

1. Der Jahrsabschluss 2010 des Betriebes LVR-Jugendhilfe Rheinland wird entsprechend der
als Anlage zur Volage Nr. 13/1625 beigefiigten Bilanz zum 31.12.2010 und der Gewinn- und
Verlustrechnung 2010 festgestelit.

2. Der Jahresiiberschuss in Hohe von 8.982,88 € wird mit dem Verlustvortrag in Hohe von
183.869,99 € verrechnet. Der verbleibende Verlustvortrag wird durch eine entsprechende
Entnahme aus der Kapitalriicklage ausgebucht.

3. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses der LVR-Jugendhilfe Rheinland wird Entlastung
erteilt

4
Verwendung des Bilanzergebnisses von LVR-InfoKom

1. Der Jahresabschluss 2010 von LVR-InfoKom wird entsprechend den als Anlagen zur Vorla-
ge Nr. 13/1585 beigefiigten Bilanz zum 31.12.2010 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2010
festgestellt.

2. Der Bilanzgewinn (Jahresiiberschuss zuziiglich Entnahme aus der Gewinnrilicklage) des Ei-
genbetriebes LVR-InfoKom zum 31.12.2010 in H6he von 30.991,05 Euro wird in eine allgemei-
ne Gewinnriicklage eingestelit.

3. Dem Ausschuss fur Personal und allgemeine Verwaltung wird in seiner Funktion als Be-
triebsausschuss fiir LVR-InfoKom gemaB § 5 (1) c der Betriebssatzung Entlastung erteilt.

LVR-KIlinik Bedburg-Hau
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIlinik Bedburg-
Hau. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirtschafts-
prifungsgesellschaft thp - treuhandpartner GmbH, Krefeld, bedient.

Diese hat mit Datum vom 20.7.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - nach KHG unter Einbeziehung der Buchfihrung und den Lagebericht der LVR-KIinik
Bedburg-Hau fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 gepriift.
Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prifungsgegenstand fest-
gelegt. Die Prifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame
und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfiihrung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den Vorschriften der GemHVO, KHBV sowie die Verwendung der Férder-
mittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/32



ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung tUber den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und iber den Lagebericht sowie lber den Pri-
fungsgegenstand gemal § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach

§ 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO ergeben, erfiillt wurden. Bei der Festlegung der Pri-
fungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und lUber das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen Gber mégliche Fehler bertcksichtigt.
Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Ge-
schaftsfuhrung sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage
flir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der GemHVO, KHVB und
vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflhrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der La-
gebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukUlinftigen Entwicklung
zutreffend dar.

Die Prufung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft thp - treuhandpart-
ner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung gemaB § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 1.12.2011
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GPA NRW
Abschlusspriifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-Klinik Bonn
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemanB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIinik Bonn. Zur
Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirtschaftsprifungs-
gesellschaft Curacon GmbH, Diisseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 11.4.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchflihrung und den Lagebericht der LVR-Klinik Bonn, Bonn,
nach KHG und der GemKHBVO NRW fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht ge-
prift. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prifungsgegenstand erwei-
tert. Die Priifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfiihrung und
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Férdermittel nach § 18
Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung lber den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, Gber den Lagebericht sowie Uber den er-
weiterten Prifungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmagiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstandes nach
§ 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erflllt werden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und tUber das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen iber moégliche Fehler berlicksich-
tigt.

Im Rahmen der Prufung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prufung umfasst die Beurtei-
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lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
haltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Klinik, LVR-KIlinik Bonn, Bonn, und stellt die Chancen und Risiken der zuklinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung gemaB § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 1.12.2011

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-KIlinik Diiren
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer der LVR-KIlinik Diiren. Zur
Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirtschaftsprifungs-
gesellschaft Curacon GmbH, Dlsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 11.4.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.
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+Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der LVR-KIlinik Diiren, Di-
ren, nach KHG und der GemKHBVO NRW flir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2010 und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht
gepruft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVYO NRW wurde der Priifungsgegenstand er-
weitert. Die Priufung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame
und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfiihrung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Férdermittel nach
§ 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Uber
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung, tUber den Lagebericht sowie lber
den erweiterten Priifungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufliihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfilihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach
§ 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erflllt werden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und tUber das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen iber mogliche Fehler berlicksich-
tigt.

Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
héltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der LVR-Klinik Duren, Diren, und stellt die Chancen und Risiken der zuklnftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.
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Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 1.12.20M

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-Klinikum Diisseldorf
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des LVR-Klinikums Diis-
seldorf Kliniken der Heinrich-Heine-Universitat Disseldorf. Zur Durchfiihrung der Jahresab-
schlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH,
Disseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 26.4.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des LVR-Klinikums Dussel-
dorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universitat Disseldorf, Disseldorf, nach KHG und der
GemKHBVO NRW fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 und den entspre-
chend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht gepriift. Durch § 30
KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prifungsgegenstand erweitert. Die Priifung
erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche
Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfiihrung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und
den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Fordermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchfiihrung, liber den Lagebericht sowie Uiber den erweiterten Prifungs-
gegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 3177 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prufungsgegenstandes nach
§ 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erflllt werden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler berlicksich-
tigt.

Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
héltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Klinik, LVR-Klinikum Dusseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universitat Dissel-
dorf, Disseldorf, und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 1.12.20M
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GPA NRW
Abschlusspriifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-Klinik Langenfeld
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer der LVR-KIlinik Langenfeld.
Zur Durchflhrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirtschaftspru-
fungsgesellschaft Curacon GmbH, Dusseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 11.4.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der LVR-KIlinik Langenfeld,
Langenfeld, nach KHG und der GemKHBVO NRW fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2010 und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten La-
gebericht geprift. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Priifungsgegen-
stand erweitert. Die Prifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende,
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Foérdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die
Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der
Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefuhrten Priufung eine Beur-
teilung Gber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung, tUber den Lagebericht
sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 3177 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prufungsgegenstandes nach
§ 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erflllt werden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler berlicksich-
tigt.

Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
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setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
héltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Klinik, LVR-Klinik Langenfeld, Langenfeld, und stellt die Chancen und Risiken der
zukUnftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 2.12.2011

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-KIlinik Viersen
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIinik Viersen. Zur
Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirtschaftspriifungs-
gesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, KdIn, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23.6.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.
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~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-KIlinik Viersen, Viersen, nach KHG unter Einbeziehung der Buchflihrung und
den Lagebericht der Klinik fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010
gepruft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prifungsgegen-
stand festgelegt. Die Prifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende,
sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die
Buchflihrung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der For-
dermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchflihrung und Uber den Lagebericht sowie Uiber den Priifungsgegen-
stand gemanR § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 30 KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufliihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfilihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach §
30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfullt wurden. Bei der Festlegung
der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uiber das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen tber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise fiir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wurdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt”
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Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Wa-
rentreuhand AG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prufungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 2.12.2011

GPA NRW
Abschlusspriifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-Klinikum Essen
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des LVR-KIinikums Essen
Kliniken und Institut der Universitat Duisburg-Essen. Zur Durchfihrung der Jahresabschlusspri-
fung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirtschaftspriifungsgesellschaft thp - treuhandpartner
GmbH, Krefeld, bedient.

Diese hat mit Datum vom 20.7.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - nach KHG unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des LVR-Kiini-
kums Essen flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 geprift.
Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prifungsgegenstand fest-
gelegt. Die Prifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame
und wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchflhrung
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den Vorschriften der GemHVO, der KHBV sowie die Verwendung der For-
dermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufga-
be ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung liber den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung und iber den Lagebericht sowie tber den
Prifungsgegenstand gemaR § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmagiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/32



Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes nach §
30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO ergeben, erfiillt wurden. Bei der Festlegung der Prifungs-
handlungen werden die Kenntnisse lUber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen Uber mdgliche Fehler berucksichtigt. Im Rah-
men der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise flir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht
Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Geschaftsfih-
rung sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere
Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der GemHVO, der KHBV
und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den tatsachli-
chen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Die Prufung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft thp - treuhandpart-
ner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung gemaB § 3 der Verordnung lber die Durchfliihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 2.12.2011

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-Klinik KoIn
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW
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Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIinik KdIn. Zur
Durchfliihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirtschaftspriifungs-
gesellschaft Curacon GmbH, Disseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 11.4.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht der LVR-KIlinik K&In, Koln,
nach KHG und der GemKHBVO NRW fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht ge-
prift. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW wurde der Priifungsgegenstand erwei-
tert. Die Prifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Fordermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfiihrung und
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der Férdermittel nach § 18
Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung tber den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, Giber den Lagebericht sowie Uber den er-
weiterten Priifungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmagiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach
§ 30 KHGG NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erflllt werden. Bei der Festlegung der
Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und tber das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen iber mogliche Fehler berlicksich-
tigt.

Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage flir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
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telt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Ver-
haltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der LVR-KIlinik Kéln, K&In, und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Die Prufung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Curacon GmbH aus-
gewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung gemaB § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 2.12.2011

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-Klinik Ménchengladbach
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer der LVR-Klinik Monchen-
gladbach. Zur Durchfuhrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirt-
schaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Kdln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23.6.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

+Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-Klinik Ménchengladbach, Ménchengladbach, nach KHG unter Einbeziehung
der Buchfiuihrung und den Lagebericht der Klinik fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis
zum 31. Dezember 2010 geprift. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO
wurde der Priifungsgegenstand festgelegt. Die Prifung erstreckt sich daher insbesondere auf
die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18
Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die
Verwendung der Férdermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Uber
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den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und tber den Lagebericht sowie Uber
den Prifungsgegenstand gemaB § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmagiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach §
30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfullt wurden. Bei der Festlegung
der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und liber das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen Gber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise fiir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiurdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfiihrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflhrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Priifungsbericht der Wirtschaftspriifungsgesellschaft BDO Deutsche Wa-
rentreuhand AG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefuhrt. Sie kommt
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 2.12.2011
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GPA NRW
Abschlusspriifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-KlIinik fiir Orthopéadie Viersen
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer der LVR-KIinik fir Ortho-
padie Viersen. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der
Wirtschaftspriifungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Kdln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23.6.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-Klinik fir Orthop&die, Viersen, nach KHG unter Einbeziehung der Buchflhrung
und den Lagebericht der Klinik flir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember
2010 geprift. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Priifungsge-
genstand festgelegt. Die Priifung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechen-
de, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die
Buchflihrung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung
Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht sowie tUber
den Prifungsgegenstand gemaB § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes nach §
30 KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, erflllt wurden. Bei der Festlegung
der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen tber mdgliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollystems sowie Nachweise fiir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und
Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
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des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der For-
dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen gefihrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftspriifungsgesellschaft BDO Deutsche Wa-
rentreuhand AG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 2.12.2011

GPA NRW
Abschlussprufung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-Krankenhauszentralwascherei
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes LVR-Kran-
kenhauszentralwascherei. Zur Durchfiihnrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie
sich der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Koln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23.6.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - der LVR-Krankenhauszentralwascherei, Bedburg-Hau, unter Einbeziehung der Buch-
fiihrung und den Lagebericht fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember
2010 gepruft. Da die LVR- Krankenhauszentralwascherei KHG-Fordermittel des Landes NRW von
den LVR-Kliniken erhalten hat, gelten die Prifungsnormen des § 30 KHGG NRW i. V. m. § 21
GemKHBVO, der seinerseits auf § 106 GO NRW verweist. Diese Vorschriften legen den Pri-
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fungsgegenstand fest. Die Buchfuihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie
die Verwendung der Fordermittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung liber
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und tber den Lagebericht abzuge-
ben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaniger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes gem. §
21 GemKHBVO ergeben, erflillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die
Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und lber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der
Krankenhauszentralwascherei sowie die Erwartungen tUber mdgliche Fehler bertcksichtigt. Im
Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise flr die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzli-
chen Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage
flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermittelt
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenhauszentral-
wascherei. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhauszentralwascherei und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Prifung der zweckentsprechenden, spar-
samen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach S 18 Abs. 1 KHGG hat zu keinen
Einwendungen geflhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Wa-
rentreuhand AG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.
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Herne, den 2.12.2011

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-Servicebetrieb Viersen
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes LVR-Ser-
vicebetrieb Viersen. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich
der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Kdln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23.6.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - des LVR-Servicebetrieb Viersen, Viersen, unter Einbeziehung der Buchflihrung und
den Lagebericht fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 gepruft.
Da der LVR-Servicebetrieb Viersen mit KHG-Fdérdermittet des Landes NRW gefdérdertes Anlage-
vermogen erhalten hat, gelten die Priifungsnormen des § 30 KHGG NRW i. V. m. § 106 GO NRW.
Diese Vorschriften legen den Prifungsgegenstand fest. Die Buchflihrung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und
den Vorschriften der EigVO NRW sowie die Verwendung der Fordermittel liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchflihrung und Uber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 3177 HGB und § 30 KHGG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchflihrung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Priifungsgegenstandes geman
§ 106 GO NRW ergeben, erflllt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die
Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und mogliche Fehler bericksichtigt. Im Rahmen der Prii-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise flir die Angaben in Buchfliihrung, Jahresabschluss und Lagebericht GUberwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschllsse und des Lageberichts. Wir sind der
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Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prifung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchfilhrung und des Lagebe-
richts hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der EigvVO NRW und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfliihrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetrie-
bes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen
Entwicklung zutreffend dar. Die Prifung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftli-
chen Verwendung der Férdermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen
gefuhrt.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Wa-
rentreuhand AG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung gemanB § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prufungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 2.12.2011

GPA NRW
Abschlusspriifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-HPH-Netz Niederrhein
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des Betriebes LVR-HPH-
Netz Niederrhein. Zur Durchfihrung der Jahresabschlusspriifung zum 31.12.2010 hat sie sich der
Wirtschaftspriufungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 6.5.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung und den Lagebericht des
LVR-HPH-Netz Niederrhein (kurz: HPH-Niederrhein) flir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2010 gepriift. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und erganzenden landesrechtlichen
Vorschriften sowie Regelungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Einrich-
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tung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des HPH-Niederrhein. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Priifung eine Beurteilung liber den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchflihrung und Gber den Lagebericht sowie Uber die wirt-
schaftlichen Verhaltnisse des HPH-Niederrhein abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO
NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu
planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmagBiger Buchfihrung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhaltnisse des HPH-Niederrhein Anlass zu Be-
anstandungen geben. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse tber
die Geschéaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-Niederrhein
sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler beriicksichtigt.

Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Be-
triebsleitung des HPH-Niederrhein sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend
sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergéanzenden landesrechtlichen
Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des HPH-Niederrhein. Der Lagebericht
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des HPH-Niederrhein und stellt die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zu-
treffend dar. Die wirtschaftlichen Verhaltnisse des HPH-Niederrhein geben nach unserer Beur-
teilung keinen Anlass zu Beanstandungen.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prufungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 1.12.20M
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GPA NRW
Abschlusspriifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-HPH-Netz Ost
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes LVR-HPH-
Netz Ost. Zur Durchfihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirt-
schaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 13.5.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung und den Lagebericht des
LVR-HPH-Netz Ost (kurz: HPH-Ost) flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
gepruft. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und erganzenden landesrechflichen Vorschriften so-
wie Regelungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Einrichtung liegen in
der Verantwortung der Betriebsleitung des HPH-Ost. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchfiihrung und tber den Lagebericht sowie liber die wirtschaftlichen Verhaltnisse
des HPH-Ost abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO
NW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu
planen und durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhaltnisse des HPH-Ost Anlass zu Beanstan-
dungen geben. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-Ost sowie die Er-
wartungen Uber mogliche Fehler berlcksichtigt.

Im Rahmen der Prufung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Be-
triebsleitung des HPH-Ost sowie die Wurdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergdnzenden landesrechtlichen
Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des HPH-Ost. Der Lagebericht steht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
HPH-Ost und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar. Die
wirtschaftlichen Verhaltnisse des HPH-Ost geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Be-
anstandungen.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 1.12.20M

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-HPH-Netz West
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes LVR-HPH-
Netz West. Zur Durchfuhrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirt-
schaftspriifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Euskirchen, bedient.

Diese hat mit Datum vom 12.5.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung und den Lagebericht des
LVR-HPH-Netz West (kurz: HPH-West) flir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2010 geprift. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und erganzenden landesrechtlichen Vorschriften
sowie Regelungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhaltnisse der Einrichtung liegen in
der Verantwortung der Betriebsleitung des HPH-West. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss unter Einbezie-
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hung der Buchfiihrung und tber den Lagebericht sowie Uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse
des HPH-West abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO
NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu
planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhaltnisse des HPH-West Anlass zu Beanstan-
dungen geben. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Ge-
schaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-West sowie die Er-
wartungen Uber mogliche Fehler bericksichtigt.

Im Rahmen der Prufung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prufung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Be-
triebsleitung des HPH-West sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den erganzenden landesrechtlichen
Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung
der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des HPH-West. Der Lagebericht steht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
HPH-West und stellt die Chancen und Risiken der zuklinftigen Entwicklung zutreffend dar. Die
wirtschaftlichen Verhaltnisse des HPH-West geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu
Beanstandungen.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 1.12.20M
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GPA NRW
Abschlusspriifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-Jugendhilfe Rheinland
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemanB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprifer des Betriebes LVR-Ju-
gendhilfe Rheinland. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich
der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Gummersbach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 18.5.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des Betriebes LVR-Jugend-
hilfe Rheinland, Solingen, fir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprift.
Die Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften sowie den erganzenden Bestimmungen in der Eigenbetriebsver-
ordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter des Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung
eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und tber den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB, § 106 der Gemeindeordnung fir das
Land Nordrhein-Westfalen und der Verordnung Uber die Durchfihrung der Jahresabschlussprui-
fung bei Eigenbetrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschluss-
prifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtig-
keiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchfiihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber
die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie
die Erwartungen tUber mdgliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir die
Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.
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Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und
stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprufers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung gemaB § 3 der Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 1.12.2011

GPA NRW
Abschlussprifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

LVR-InfoKom
AbschlieBender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemaB § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlusspriifer des Betriebes
LVR-Infokom. Zur Durchfuhrung der Jahresabschlussprifung zum 31.12.2010 hat sie sich der
Wirtschaftspriufungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Gummersbach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 1.6.2011 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten Bestati-
gungsvermerk erteilt.

~Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des Betriebes LVR-InfoKom,
KdlIn, fir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 gepruft. Die Buchflihrung und
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften sowie den erganzenden Bestimmungen in der Eigenbetriebsverordnung fir das
Land Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Betriebes.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung
Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und Uber den Lagebericht abzu-
geben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB, § 106 der Gemeindeordnung fur das
Land Nordrhein-Westfalen und der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspri-
fung bei Eigenbetrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschluss-
prifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufihren, dass Unrichtig-
keiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsatze ordnungsmagiger Buchflihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse uUber
die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie
die Erwartungen tUber mogliche Fehler beriicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroiisystems sowie Nachweise fir die
Angaben in Buchfuhrung, Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse enspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes und
stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem &
Partner KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefihrt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigen-
betrieben und prufungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 1.12.20M

GPA NRW
Abschlusspriifung - Beratung - Revision
Im Auftrag

Helga Giesen

Die Jahresabschllisse sowie die Lageberichte kdnnen bis zur Feststellung der Jahresabschlisse
2011 wahrend der Dienststunden, von 9.00 bis 15.00 Uhr, beim Landschaftsverband Rheinland,
Horion-Haus (Dienstgebaude Hermann-Piinder-StraBe 1), Zimmer 6.073 eingesehen werden.
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Koln, den 15.12.2011

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

Lubek

- MBI. NRW. 2012 S. 28

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 32/32


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2012-2

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Jahresabschlüsse 2010 der LVR-Kliniken, der LVR-Krankenhauszentralwäscherei, des LVR-Servicebetriebes Viersen, der LVR-HPH-Netze der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie der LVR-InfoKom Bek. des Landschaftsverbandes Rheinland – v. 15.12.2011 


